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Hilfskraftstelle 
 

Studentische Hilfskraftstelle (SHK/WHF) für den binationalen 

Studiengang (AKWI) bei Herrn Dr. Nowotnick  
 

Zur Unterstützung in dem binationalen Studiengang „Angewandte Kultur- und 
Wirtschaftsstudien: Deutsch-Französisch“ (AKWI) wird ab dem 1. Januar 2020 eine 
Hilfskraft (m/w) als SHK oder WHF gesucht. 
 
Zu den Voraussetzungen gehören insbesondere ausgeprägte Frankreichkenntnisse, wenn 
möglich im Rahmen eines längeren Frankreichaufenthaltes erworben, sowie eine 
ausgezeichnete Sprachkompetenz im Französischen; im Idealfall auf muttersprachlichem 
Niveau. Interessentinnen und Interessenten müssen selbst Französisch studieren und 
mindestens im 3. Semester sein. 
 
Zu den Dienstaufgaben gehören: 
 

 Mitarbeit im Team des binationalen Bachelors 

 Mitwirkung bei allen administrativen Aufgaben rund um AKWI  

 Kommunikation mit der Universität Besançon (mündlich wie schriftlich) in 
französischer Sprache 

 Erstellung von französischsprachigen Materialien  

 Kontakt mit französischen Studierenden 

 Mitwirkung an Veranstaltungen der DFH    

 Teilnahme an regelmäßigen Arbeitstreffen 
 
Geboten wird: 
 

 ein SHK/WHF-Vertrag mit 5 Wochenstunden (ganzjährig)  

 die Möglichkeit zur Mitarbeit in einem hoch engagierten und netten Projektteam 
 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Motivationsschreiben, Lebenslauf und Kopie 
der Leistungsnachweise im Fach Romanistik) sind zu richten an: Dr. Stephan Nowotnick, 
Romanistik, Fakultät 1, Bergische Universität Wuppertal. Den Briefumschlag mit den 
Unterlagen bitte in das Postfach Nowotnick im Kopierraum der Romanistik auf O.10 legen.   
 
Frauen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt 
berücksichtigt, sofern sie in der Organisationseinheit unterpräsentiert sind und sofern nicht 
in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Die Rechte der 
Schwerbehinderten, bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt zu werden, bleiben 
unberührt. 
 

Bewerbungsfrist: 04. Dezember 2019 


